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N O T B E D A C H U N G E N 

 

 

 

Für eine Notbedachung ist grundsätzlich die zuständige Ortsfeuerwehr 
verantwortlich. 
 
 
Bei sämtlichen Stützpunktfeuerwehren in unserem Kanton sind für 
Notbedachungen nach Brandfällen und Elementarschäden spezielle 
Plastikfolien gelagert. 
 
 
Die Plastikfolien können beim zugeteilten Stützpunkt angefordert 
werden. 
 
 
Wird das Notdach durch einen Dachdecker erstellt, sind die nötigen 
Plastikfolien aus diesen Beständen zu verwenden. 


